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ordnung besteht Einverstandnis.

TOP 1: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 05.05.2011 wird ohne Einwdnde genehmigt.
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TOP 2: Patientenfursprecherinnen und Patientenfirsprecher der "Kliniken des
Bezirks Oberbayern — Kommunalunternehmen" Jahresberichte 2010

Gemal} § 2 Abs. 3 der Satzung des Bezirks Oberbayern tber die Patientenflrspreche-
rinnen und Patientenfursprecher in den Krankenhausern des "Kliniken des Bezirks
Oberbayern - Kommunalunternehmen" berichten diese jedes Jahr schriftlich und mund-
lich Gber ihre Tatigkeit.

Die Berichte der Patientenfirsprecher und Patlentenfursprecherlnnen
Werden zur Kenntnis genommen.

TOP 3: Konzept zur Versorgungssituation von Menschen mit Behinderungen
im Alter

Der Runde Tisch ,Zukunft der Behindertenhilfe in Bayern® erteilte den Auftrag an alle
bayerischen Bezirke in Arbeitsgemeinschaften regionalen Konzepte zur Betreuung und
Versorgung von alteren Menschen mit einer geistigen oder korperlichen Behinderung
auf der Grundlage der ,Eckpunkte zur Betreuung alterer Menschen mit Behinderung in
Bayern“ zu erarbeiten.

Dieser Auftrag wurde durch die ,Arbeitsgemeinschaft zur Versorgung und Integration
von dlteren Menschen mit geistiger, kdrperlicher oder Sinnesbehinderung in Oberbay-
ern“, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Stadte- und Landkreistages, der
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen, der Einrichtungen und Tragerverbande, der
Selbsthilfe, der Behindertenbeauftragten und der Bezirksverwaltung, mit dem vorlie-
genden Papier ausgearbeitet.

Hierin werden die altersspezifischen Bedarfslagen von alteren Menschen mit Behinde-
rung und die daraus resultierenden Anforderungen an Unterstitzungskonzepte be-
schrieben, ein Uberblick tiber die regionale Situation in Oberbayern vorgestellt sowie
die regionale Versorgungsstruktur mit den Forderungen der o. g. ,Eckpunkte” abgegli-
chen, um den derzeitigen Umsetzungsstand darzustellen. Daraus resultierend werden
die aktuellen Handlungsfelder, wie die Einfihrung des Gesamtplanverfahrens, die Wei-
terentwicklung im Bereich der Tagesgestaltung und die weiteren sozialplanerischen
Aktivitaten aufgefuihrt. AnschlieRend werden konkrete Praxisbeispiele von spezifischen
regionalen Angeboten erlautert. Ein Forderungskatalog der Leistungserbringer und der
Tragerverbande, die in der Arbeitsgemeinschaft diskutiert und keinen Konsens fanden,
wurden als Anhang aufgenommen um die Aspekte nicht aus dem Blickfeld zu verlieren.

Es wird folgender Beschluss gefasst:
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Beschluss a) Das von der ,Arbeitsgemeinschaft zur Versorgung und Integration

07/11 von dalteren Menschen mit geistiger, kérperlicher oder Sinnesbe-
hinderung in Oberbayern“ verfasste Arbeitspapier zur ,Versor-
gungssituation von Menschen mit einer geistigen und/oder kérper-
lichen Behinderung im Alter in Oberbayern” wird zur Kenntnis ge-
nommen.

b) Die Sozialverwaltung wird beauftragt, die im Konzept aufgeworfe-
nen Problem- und Handlungsfelder und Fragestellungen in die Ge-
samtsozialplanung des Bezirks Oberbayern einflie3en zu lassen.

Abstimmungsergebnis: 13:0

TOP 4: Mobilitatshilfe fur schwerbehinderte Menschen in Oberbayern

Der Bezirk Oberbayern gewahrt schwerbehinderten Menschen, die in Folge ihrer Be-
hinderung den 6ffentlichen Nahverkehr nicht oder nur sehr eingeschrankt benutzen
kénnen, Mobilitatshilfe in Form einer monatlichen Geldleistung, um ihnen die Teilnahme
am Leben in der Gemeinschaft zu ermdglichen bzw. zu erleichtern.

Die vom Sozial- und Gesundheitsausschuss einberufene Arbeitsgruppe zur Begleitung
der Modellphase hat die zusatzliche Einfihrung eines Gutscheinsystems diskutiert,
konnte jedoch keinen einstimmigen Beschlussvorschlag erarbeiten. Aufgrund der posi-
tiven Erfahrung mit dem jetzigen System, schlagt die Verwaltung vor, die Gewahrung
von Mobilitatshilfe in Form von Geldpauschalen unverandert beizubehalten.

Es wird vorgeschlagen, die Beschrankung der Hohe der Hilfegewéahrung fir blinde und
sehbehinderte Menschen aufzuheben. Sofern eine behinderungsbedingte Einschran-
kung der Nutzung o6ffentlicher Verkehrsmittel nachgewiesen ist, gelten damit die glei-
chen Regelungen zur Mobilitatshilfe, wie bei allen anspruchsberechtigten Personen.

Hr. BR Loy beantragt, die Abstimmung Uber Ziffer 1 des Tagesordnungspunkts in der
heutigen Sitzung zuriickzustellen, um der Verwaltung die Mdglichkeit zu geben, aktuel-
lere Daten zusammenzutragen bzw. noch offene Punkte zu klaren und fehlende Unter-
lagen nachzureichen.

Es ergeht folgender, gednderter Beschluss:
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Be.
schluss:

08/11

T575i5 RegeIaeT Z0r GenaTTung Vor NoBIERT e Werden wie Toiat
geandert:

Anspruchsberechtigter Personenkreis:
Anspruchsberechtigt sind dem Grunde nach:

0 Menschen mit auRergewdhnlicher Gehbehinderung (Merkzeichen
,aG" eingetragen im Schwerbehindertenausweis) nach vollen-
detem 14. Lebensjahr und jingere behinderte Menschen, die
laut arztlichem Attest auf die Beforderung durch ein Spezial-
fahrzeug angewiesen sind und deren Eltern kein wegen der
Behinderung steuerfreies oder durch sonstige offentliche
Leistungen gefordertes Fahrzeug besitzen,

oder

geistig behinderte Menschen nach Vollendung des 14. Lebensjah-

res mit den Merkzeichen G (gehbehindert), H (hilflos) und B

(Begleitung), deren GdB auf 100 v. H. festgestellt wurde und

die laut Bescheid des Versorgungsamtes als ,geistig behin-

derte Menschen® eingestuft sind oder deren geistige Behinde-
rung auf andere Weise nachgewiesen werden kann,

oder

0 Menschen, die in Folge ihrer Behinderung den offentlichen Nah-
verkehr nicht benutzen kdnnen und hierdurch in ihrer Teilhabe-
moglichkeit am Leben in der Gemeinschaft eingeschrankt
sind

@]

und die Ihren Wohnsitz bzw. bei Heimbewohnern ihren gewdhnli-
chen Aufenthalt im Zustandigkeitsbereich des Bezirks Oberbay-
ern haben.

2. Erh6éhungsbetrag

Wird individuell ein tGber den Sockelbetrag hinausgehender Mehr-
bedarf nachgewiesen, ist eine bedarfsangepasste Erhéhung des
monatlichen Bewilligungsbetrags moéglich.

Far vollstationar in einem | bis zu 150,00 €
Heim oder einer gleichartigen
Einrichtung lebende Berech-
tigte:

Fur sonstige Leistungsbe- | bis zu 225,00 €
rechtigte:
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Ausnahme: bei aul3ergewthnlicher Gehbehinderung, wenn
der Berechtigte selbst, der Ehegatte, bei Minderjahrigen die
Eltern einen auf Grund der Behinderung steuerfreien oder
durch sonstige o6ffentliche Leistungen bezuschussten PKW
besitzen, der dem Behinderten zur Mobilitat zur Verfigung
steht, entspricht die Obergrenze dem Sockelbetrag in Hohe
von EUR 80,00.

Die Verwaltung wird aul3erdem beauftragt zu ermitteln

- wie viele Menschen in Minchen das jetzige Gutscheinsystem
daflr in Anspruch nehmen

- wie viele Widerspruchsverfahren es bei der Gewahrung von
Mobilitatshilfe gibt

- wie hoch die Verwaltungskosten der Landeshauptstadt fur die
Durchfiihrung des Gutscheinsystems waren

- wie viele Menschen mit der Geldleistung nicht zu Recht kom-
men.

Abstimmungsergebnis: 13:0

TOP 5: Flyer ,Mobilitatshilfe” in einfacher Sprache

Im Sozialausschuss vom 18.11.2010 wurde der Auftrag erteilt, fur den Bereich der Mo-
bilitatshilfe eine Ubersetzung in leichte Sprache erstellen zu lassen und das Ergebnis
dem Sozialausschuss wieder vorzulegen. Die Ubersetzung, die von einem externen
Ubersetzungsbiiro vorgenommen wurde, liegt nun vor. Sie wurde von Menschen mit
Lernbehinderung getestet.

Es ergeht folgender geanderter Beschluss:

Beschluss:  Die Broschiire ,Mobilitatshilfe“ wird in einfacher Sprache in einer Auf-

09/11 lage von 1500 Stiick aufgelegt und im Internet zum Download einge-
stellt. Nach einem Jahr wird tber die Nachfrage berichtet und tber das

weitere Vorgehen entschieden.

Die Drucklegung des Flyers wird bis zur Klarung der noch offenen
Punkte zu TOP 4 zurlckgestellt.

Die Verwaltung wird auch beauftragt, die Gesamtkosten fir den Flyer

Zu ermitteln.

Abstimmungsergebnis: 12:0
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TOP 6: Gesamtsozialplanung und Sozialbericht: Informationen zum aktuellen
Stand

Herr Sonntag informiert Uber den aktuellen Stand bei der Gesamtsozialplanung und
stellt insbesondere die Prozessschritte und die Beteiligung der bezirksinternen und ex-
ternen Beteiligten anhand einer Abbildung dar.

Er verweist auf das Inklusionskonzept, das derzeit in der Sozialverwaltung erarbeitet
wird und das bis Ende 2011 im Entwurf vorliegen soll.

Die Sozialplanungsthemen aus dem Teil C des vorliegenden Sozialberichtes sind noch
zu priorisieren, Rickmeldungen — z. B. von den Mitgliedern des Gremiums GSV - hier-
zu sollen bis zur Sommerpause vorliegen. Weiterhin wird der geplante zeitliche Verlauf
bis zur Vorlage des zweiten Sozialberichtes erlautert, der Ende des Jahres 2012 he-
rausgegeben werden soll.

Beschluss  Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt die Informationen zum
10/11 aktuellen Stand der Gesamtsozialplanung und der Sozialberichterstat-
tung zur Kenntnis.

Er stimmt dem vorgeschlagenen Weg zur weiteren Gestaltung des
Sozialplanungsprozesses und zur Erstellung des zweiten Sozialbe-
richts zu.

Abstimmungsergebnis: 12:0

TOP 7: Sachstandsbericht zum Fallmanagement —
Vorstellung des Basiskonzeptes zur Erprobung in einem Pilotprojekt

Herr Schempp stellt die wesentlichen Inhalte des von einer Arbeitsgruppe der Bezirks-
verwaltung erstellten Basiskonzeptes zum Fallmanagement beim Bezirk Oberbayern in
Form einer Prasentation vor. Darlber hinaus wird seitens der Verwaltung vorgeschla-
gen, zur Erprobung des Konzeptes ein auf drei Jahre angelegtes Pilotprojekt zu instal-
lieren.

Im Anschluss eine rege Diskussion wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Basiskonzept zum
11/11 Fallmanagement beim Bezirk Oberbayern zu.

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Erprobung des Konzeptes ein Pi-
lotprojekt zu installieren.

Die Erprobung in Form des Pilotprojektes soll fir eine Dauer von drei

Jahren erfolgen. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, jahrlich zu
berichten.

Abstimmungsergebnis: 11:0
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TOP 8: Inhaltliche Anpassung von Forderrichtlinien gemaf Beschluss des
Hauptausschusses vom 26.05.2011

Nach mehreren Gesprachen im Laufe der Jahre 2010 und 2011, an denen Vertreter
aller Bezirke und der Fachausschuss Psychiatrie der LAG FW beteiligt waren, wurden
die Vorschlage dem Hauptausschuss des Verbandes der Bayerischen Bezirke am
26.05.2011 zur Anpassung der bestehenden Foérderrichtlinien vorgelegt. Dieser hat
daraufhin folgenden Beschluss gefasst:

Der Hauptausschuss des Verbandes der Bayerischen Bezirke empfiehlt den Bezirken
die Richtlinien zur Férderung der Psychosozialen Suchtberatungsstellen und die Richt-
linien zur FOorderung der Sozialpsychiatrischen Dienste wie folgt zu &ndern:

(Auszug aus den Anderungen)in Ziffer 5.2.1 Abs. 1 Satz 3 wird die zeitliche Beschran-
kung der Unterscheidung von Alt- und Neupersonal aufgehoben. Satz 3 lautet nun: ,Es
wird zwischen Personal Altbestand und Neueinstellungen unterschieden.” Die Tarifau-
tomatik wird auf beide Personalgruppen erweitert.

Es wird eine neue Ziffer 9 ,Hartefallklausel” eingeftigt: ,Im Falle einer erheblichen Un-
terfinanzierung des Dienstes kann auf Antrag ein weiterer angemessener Zuschuss
gewahrt werden.”

Beschluss Der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Bezirks Oberbayern be-
12/11 schlie3t fur den Bezirk Oberbayern folgende Richtlinien riickwirkend
zum 01.01.2011:

e Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Forderung der psycho-
sozialen Suchtberatungsstellen in der Fassung ab 01.01.2011
(Anlage 1).

e Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Foérderung der Sozial-
psychiatrischen Dienste in der Fassung ab 01.01.2011 (Anlage
2).

AulRerdem wird folgende Richtlinie beschlossen:
¢ Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Férderung der Geron-
topsychiatrischen Dienste und der Gerontopsychiatrischen
Fachkrafte an Sozialpsychiatrischen Diensten in der Fassung ab
01.01.2011 (Anlage 3).

Abstimmungsergebnis: 11:0
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TOP 9: HMB-T-Verfahren in Forderstatten

Entsprechend dem Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 05.05.2011
wurden folgende Aufgaben vorgegeben:

Abschlisse von Leistungsvereinbarungen fir Forderstatten mit ausgelaufenen
Kurz-Leistungsvereinbarungen mit einem Stellenschlissel fir das Gruppenpersonal
a) von durchschnittlich 1 zu 3 bis 1 zu 2,9
(Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit den tblichen Laufzeiten)
oder
b) auf Grundlage des HMB-T Verfahrens mit Zusatzkriterien fur ,Pflege* oder ,Ver-
halten®.
Zunachst wird eine Leistungsvereinbarung vom 01.12.2010 bis 30.06.2011 auf
der Basis der Stellenschlissel gemald Beschluss vom 05.05.2011 geschlossen.
Bei Vorliegen des Entgeltangebotes zum 30.06.2011 wird die Leistungsvereinba-
rung uber den 30.06.2011 hinaus bis zum 31.12.2011 verlangert.

Die Bezirksverwaltung hat entsprechend den Ergebnissen der UAG ,HMB-T-Verfahren
in Forderstatten die Leistungsvereinbarungen angepasst und unterschrieben den Ein-
richtungen zugeleitet.

Aktueller Stand: Von 12 Fdrderstatten mit Kurz-LV haben bisher 4 Einrichtungen die
Leistungsvereinbarung unterschrieben. Drei Leistungsvereinbarungen seien entspre-
chend den Angaben der Einrichtungen auf dem Postweg. Zwei Forderstattentrager ha-
ben noch kleine Anderungswiinsche. Bei zwei Einrichtungstragern ist die Unterzeich-
nung unklar.

Die Bezirksverwaltung geht davon aus, dass 9 Trager die Vereinbarung auf der Grund-
lage des HMB-T-Verfahrens abschlieRen, zwei Trager haben den Mischsatz von 1 zu
2,9 gewahlt, bei einem Trager besteht noch Unklarheit.

Hilfebedarfsbemessung: Aufgrund der fehlenden Leistungsvereinbarungen konnten
bisher die Hilfebedarfsbemessung auf der Grundlage des HMB-T-Verfahrens nicht im
erwarteten Umfang starten. Es erfolgten bisher 3 Einstufungen.

In der UAG ,HMB-T-Verfahren in Forderstatten® werden folgende Aufgaben aktuell
bearbeitet:

Zum Thema Stellenschlissel fur das nicht im Gruppendienst tatige Personal erfolgt die
Erarbeitung von Kriterien fur einen abweichenden Personalbedarf. Ziel ist, den Auftrag
bis zum 30.09.2011 entsprechend dem Beschluss erfillt zu haben. Fur die nachste Sit-
zung bereiten die Tragerverbéande eine Darstellung von Kriterien fir einen héheren An-
satz der Personalsschlissel in diesem Bereich im Vergleich mit anderen Einrichtungen
im Bezirk Oberbayern vor. Die Bezirksverwaltung erstellt eine Stellungnahme zur Quali-
fikation fur Mitarbeiter des Sozialdienstes im Vergleich zum Basisstellenschlissel der
WfbM und zu den von den Tragerverbanden eingereichten Musterleistungsvereinba-
rungen fur alle tbrigen Forderstatten.

Die letzte Sitzung der UAG ,HMB-T-Verfahren in Foérderstatten® fand am 15.07.2011
statt. Weitere Termine stehen fur den 20.09. und 30.09.2011 an.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt die Ausflhrungen zur
Kenntnis.
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TOP 10: Vorstellung des Positionspapiers zum Handlungsfeld Schulbegleitung

Der Leistungstyp Schulbegleitung riickte zunehmend in den Blickpunkt der 6ffentlichen
Diskussion. Die Entwicklung, steigende Fallzahlen von Schulbegleitungen an Regel-
und vor allem an Férderschulen, verlangte eine Positionierung des Bezirks Oberbayern.
Das vorliegende Positionspapier zum Handlungsfeld Schulbegleitung stellt eine fachlich
kritische Reflexion der Entwicklung, der Mdoglichkeiten und Grenzen der Leistung
~Schulbegleitung” und der Rahmenbedingungen von Regel- und Forderschulen dar un-
ter Einbeziehung der aktuellen Diskussion zur Inklusion und der anstehenden Verande-
rungen im Zuge der Gesetzesanderung des BayEUG (Bayerisches Gesetz iber das
Erziehungs- und Unterrichtswesen).

Das vorliegende Positionspapier ist ein Beitrag der Bezirksverwaltung, mit dem Ziel
einer differenzierten sozialpolitischen Ausrichtung des Bezirks Oberbayern in der De-
batte zur Umsetzung von Inklusion.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss a) Dem vorliegenden Positionspapier zum Handlungsfeld ,Schulbe-
13/11 gleitung” der Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern wird zuge-
stimmt.

b) Die Inhalte sollen im Rahmen der Gesamtsozialplanung des Be-
zirks Oberbayern Berlcksichtigung finden.

Abstimmungsergebnis: 11.0

TOP 11: AuRensprechstunden aufgrund des Antrags der Fraktion Bundnis 90/
Die Grunen

Herr Wirth berichtet, dass aufgrund der Anfrage der Bezirkstagsfraktion
Bundnis 90/Die Griunen eine schriftiche Anfrage an den Bezirk Schwaben gerichtet
worden sei. Die Antwort des Bezirks Schwaben liege zwischenzeitlich vor. Danach stel-
le sich die Situation in Schwaben wie folgt dar:

AulRensprechstunden finden in allen Landkreisen und kreisfreien Stadten im Bezirk
Schwaben sowie in der Stadt Neusald jeweils einmal im Monat statt. Die Dauer der
Sprechstunden betragt zwischen 2 und 4 Stunden. Die Sprechstunden werden von
durchschnittlich 4-5 Burgern besucht. Derzeit ist die Stelle mit einem Mitarbeiter des
gehobenen Dienstes besetzt.

Monatlich wirden damit im Bezirk Schwaben 15 AulRensprechstundentermine stattfin-
den, in denen durchschnittlich bis zu 75 Birgerinnen und Birger beraten wirden. Dem
gegenuber stelle sich die Sachlage in der Servicestelle des Bezirks Oberbayern bei
einer Personalausstattung mit gegenwartig 1,5 Stellen so dar, dass z. B. im ersten
Quartal 2011 insgesamt 1865 Anfragen eingegangen seien, was im Schnitt mehr als
310 Anfragen monatlich bedeute. Von den 1865 Anfragen sei die ganz Uberwiegende
Mehrzahl, namlich 1633, telefonisch erfolgt. Der Bezirk Oberbayern kénne danach mit
der Servicestelle ungleich mehr Anfragen entgegennehmen und beantworten, als dies
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mit der Einrichtung von AuRRenstellen bei vergleichbarem Personaleinsatz moglich wa-
re.

Herr Bezirkstagsprasident Mederer weist darauf hin, dass eine Entscheidung in dieser
Angelegenheit nicht getroffen werden sollte, bevor die kiinftige Zustandigkeit fur die
Hilfe zur Pflege geklart sei.

Dem Protokoll wird der Antrag der Fraktion Bundnis 90/Die Grinen vom 04.04.2011
beigelegt.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt die Ausfihrungen der
Verwaltung zur Kenntnis.

TOP 12: Personliches Budget (PB) — Mindestlohn fur Assistenz
Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 07.05.2010

Im Antrag der Bezirktagsfraktion DIE LINKE vom 07.05.2010 wird, mit Hinweis auf das
Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderung, die Festlegung eines einheit-
lichen Mindestvergitungssatzes im Rahmen des Personlichen Budgets gefordert. Dar-
uber hinaus wird das Einsetzen einer Arbeitsgruppe angeregt, welche Regelungen zu
den Fragen der Stundenentgelte, Inhalte von Budgetkonferenzen und Bearbeitungszei-
ten von Antragen auf ein Personliches Budget festlegt.

Die Bezirksverwaltung fuhrt aus, dass bei der Kalkulation von Personlichen Budgets
stets die individuelle Bedarfslage, die Wiinsche des Leistungsberechtigten und die hier-
fur erforderlichen kompensatorischen Leistungen beriicksichtigt werden. Die bestehen-
den Arbeitsgruppen zum Thema Persoénliches Budget werden fiir ausreichend erachtet.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss Die bisherige Vorgehensweise der Bezirksverwaltung bei Antragen auf
14/11 ein Personliches Budget im Sinne der Bedarfserhebung und Budget-
bemessung wird beibehalten. Ein Mindestvergutungssatz fur Fachleis-
tungsstunden im Rahmen des Personlichen Budgets wird nicht festge-
legt. Das Einsetzen einer weiteren Arbeitsgruppe ist nicht erforderlich.

Abstimmungsergebnis: 11:0

TOP 13: Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 01.03.2011 — ,Eingliederungshilfe —
Rahmenvereinbarung®

Der Antrag der Bezirkstagsfraktion DIE LINKE bezieht sich auf die neuen ambulanten
Leistungen der Sonstigen Eingliederungshilfen, die der Bezirk Oberbayern tbernom-
men hat. In diesem Bereich wird das Fehlen der Abschliisse von Rahmenvereinbarun-
gen durch den Bezirk Oberbayern bemangelt.
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Es wird gefordert, dass die neu zu schaffenden Standards nicht hinter die bisherigen
Standards zurickfallen dirfen.

Die Bezirksverwaltung erarbeitete hierzu eine ausfiihrliche Darstellung, welche den
Mitgliedern des Ausschusses vorliegt.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss Im Rahmen von Vergutungsverhandlungen ist die tatsachliche Kosten-
15/11 struktur der Dienste hinreichend zu Uberprifen und das entsprechende
Entgelt zu ermitteln.

Ansonsten sind die Grundlagen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

zu beachten, ein fester Satz fur isolierte Teilhabeleistungen wird nicht
festgesetzt.

Abstimmungsergebnis: 11:0

TOP 14: Anfrage von Herrn Rippel bzgl. der Verlagerung der ambulanten Hilfe zur
Pflege

Herr BTP Mederer teilt mit, dass die bayerischen Bezirke sich grds. daflr ausgespro-
chen haben bzgl. der ambulanten Hilfe zur Pflege den derzeitigen Status Quo aufrecht-
zuerhalten. Am 26.07.2011 wird das Thema auch im Gespréach zwischen Frau Ministe-
rin Haderthauer und den Bezirkstagsprasidenten weiter diskutiert.

TOP 15: Bekanntgaben und Sonstiges

Nachdem keine Antrage bzw. Wortmeldungen folgen, bedankt sich BTP Mederer bei
den Anwesenden und schliel3t um 13:30 Uhr die offentliche Sitzung.

BEZIRK OBERBAYERN
Minchen, 20.07.2011

gez. gez.
Josef Mederer Christine Hanner
Bezirkstagsprasident Protokollfihrerin
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ba=:zirkd\_§a6 oberbayern

Ausgangslage
= |nkrafttreten SGB IX und SGB XI|

(Starkung Wunsch- und Wahlrecht, mehr Selbstbestimmung, personenzentrierter Ansatz,
neue Instrumente)

= EinfGhrung Gesamtplanverfahren als
Steuerungsinstrument, EVA | und Il

u Anderu ng AGSG (Zustandigkeitsverlagerung der ambulanten

Eingliederungshilfe, Hilfe aus einer Hand)

= Umsetzung der Ziele strategische
Sozialplanung

mmmm)> Paradigmenwechsel in der SB

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Inkrafttreten SGB IX 2001 und SGB XII 2005

Bisher Fokus auf materielle Leistungsgewährung nach Aktenlage

Neue Instrumente (PB)�

EVA Gesamtplan seelisch behinderte Menschen: 

Nicht nur neue Formblätter

Defizite hinsichtlich Qualität der SB,

Zusammenspiel Einzelfall und Versorgungsstruktur, 

defizitorientiertes statt Teilhabeorientiertes Hilfesystem



Ziele strategische Sozialplanung:

Förderung der Mitwirkung der Betroffenen

Systematisches Erfassen, Steuern und Verbessern der Wirkung der Hilfen für die Menschen

Erhaltung und Weiterentwicklung eines differenzierten und qualifizierten Hilfeangebotes

Förderung der Vernetzung zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern

Wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz der Mittel




ba=:zirkd\_§a6 oberbayern

Definition Fallmanagement

Fallmanagement bedeutet, den Hilfeprozess
Im Einzelfall aktiv zu steuern durch

ganzheitliche, umfassende Betrachtung des Einzelfalles
und den mit der Behinderung verbundenen
Problemstellungen im Kontext mit dem SGB XI|
(Situations- und Potenzialanalyse),

Vereinbarung von (sMARTEN) Zielen mit der LP

Festlegung und Durchfiihrung von personenzentrierten,
an den Zielen ausgerichteten Mal3nhahmen und
Leistungen auf Basis von Kontrakten mit der LP (Bedarf)

Vernetzungsarbeit zwischen Versorgungssystem und LP
Uberprifung der Zielerreichung, ggf Anpassung

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ressourcenorientierung, Ressourcencheck

Eigene Ressourcen, Stärken

Umfeld (Familie, Freunde, etc.)



SMART: Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert


b&zirk.\_,ca6 oberbayern

Ziele des Fallmanagements

* Intensivere Einzelfallsteuerung

» Verbesserung der Kooperation mit LP,
Starkung der Selbstbestimmung

= Effizienterer und nachhaltigerer Mitteleinsatz

= Wirksamkeitskontrolle der
Leistungserbringung, Zieluberprufung

= Schnittstelle zur Sozialplanung /
Systemsteuerung

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen


- Schnittstelle Sozialplanung: Impulsgeber für notwendige Änderungen der Angebotsstruktur 
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= komplexer Hilfeprozess
mit
Steuerungspotenzial

= Uber einen langeren
Zeitraum (mind. 6
Monate)

So0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nicht in jedem Fall und nicht zu jedem Zeitpunkt der Fallbearbeitung ist eine Fallsteuerung möglich oder sinnvoll.


bl.ﬁ:zirk.\_,?:g6 oberbayern

steuerungsrelevante Situationen (2)

= Neufalle im Hilfesystem (Sechstes und Achtes Kapitel
SGB XII)

» Wechsel der Lebensphase

= Einschneidende Veranderung im Hilfebedarf
mit nachhaltiger Leistungsveranderung

= Hilfe in Form eines Pers. Budgets

So0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen


Wann konkret liegen denn steuerungsrelevante Situationen vor??

Beides muss gleichzeitig vorliegen



Einschneidende Bedarfsveränderung mit perspektivisch nachhaltiger 

Budgetverhandlungen, ZielVE






bl.ﬁ:zirk.\_,?:g6 oberbayern

Bereiche mit geringem
Steuerungspotenzial

Grundsicherung, HLU
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen in anderen Lebenslagen

Altenpflegefalle ohne (vorherigen)
Eingliederungsbedarf

Grof3e Bereiche der Hilfen im VVorschulalter
Isolierte Mobilitatshilfen
pauschal finanzierte Leistungen

mmmm)>  traditionelle* Sachbearbeitung
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Fallzahlen
Fallkonstellation Jahr 2010
Erstmaliges Auftauchen im Hilfesystem 4502
Wechsel der Lebensphase 1286
Einschneidende Veranderung im Hilfebedarf 198
Pers. Budget 123
Insgesamt 6109

(Abfrage 14.06.2011)

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
Herr Schempp, OKK 25/001
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Aufgabenprofil der SB im
Fallmanagementprozess

» Sicherstellung der Verfahrensablaufe
= Sicherstellung der Beteiligung
» Feststellung rechtliche/formelle Voraussetzungen

= Entscheidung Uber Art, Form und Umfang der
Hilfen, Malshahmen und Leistungen

= Bescheiderteilung und Zahlbarmachung
mmmmd> Prozess- und Entscheidungsverantwortung

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zentrale Bedeutung  im Fall-Steuerungsprozess kommt den SB in der Abt. II zu.


b&zirk.\_%6 oberbayern

Beteiligung interner/externer Dienste

» Standardisierte Verfahrensablaufe (Gesamtplan, HMB-
Verfahren, Pers. Budget)

= Standardisierte interne Abstimmungsgesprache
zwischen SB, FD, ggf. Rechtsreferat, Entgelt

» Standardisierte Personenkonferenzen
(LP, Betreuer, Bezirk, ggf. Anbieter, SD, SpDi, Angehdrige....)

— Sicherstellung von Fachlichkeit,
Rechtmaldigkeit und Wirtschaftlichkeit
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Best Practice: Brückenteams 


b&zirk.\_%6 oberbayern

Anforderungsprofil SB im
Fallmanagementprozess

» Gehobener nichttechnischer Dienst bzw. AL Il
= Kundenorientierte Grundeinstellung
» Hohe Fachkompetenz

- Sozialgesetzgebung

- Verfahrens- bzw. Ausfiihrungsregelungen (Gesamtplan, HMB, etc.)

- regionales Angebotsspektrum und Leistungserbringer

- Grundkenntnisse tber Behinderungsformen und Behinderungsfolgen (ICD, ICF)

= Verhandlungs- und Moderationstechniken,
Gesprachsfihrung

= Vernetztes, zielorientiertes Denken und Handeln

mmmmd> \Neiterentwicklung PE-Konzept

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement
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Pilotprojekt

= Pilotreqgionen: Stadt Rosenheim
Lkr. Rosenheim
Lkr. Miesbach

= Beginn 2012, Dauer 3 Jahre
= Externe Unterstutzung
= Zusatzliche Personalressourcen (SB, FD)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Regionen (Kriterien)

 ausreichende Größe (Fallzahl) für einen repräsentativen Aussagecharakter der

Piloterkenntnisse,

 Überschaubarkeit,

 Angemessenheit der Zahl der Projektbeteiligten,

 Berücksichtigung sowohl städtischer als auch ländlicher Besonderheiten, sowie

 Vorhandensein eines Zusammenspiels bzw. einer Zusammenarbeit städtischer und

ländlicher Bereiche,

 repräsentativer Querschnitt der ambulanten, teilstationären und stationären

Angebote,


ba=:zirkd\_§a6 oberbayern

Erprobungsaspekte im Pilotprojekt

» Umfang der erweiterten Steuerungsmaoglichkeiten
» Erforderliche strukturelle Rahmenbedingungen

» Beltrag zur Verbesserung einer personenzentrierten
Hilfe

* Entwicklungsimpulse flr Leistungsangebote,
Angebotsstruktur

= Erforderliche (Personal-) Ressourcen
» Umfang der Einspareffekte

= Notwendige Veranderungen in Sachbearbeitung /
Fachdienst
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Strukturelle Rahmenbedingungen:

 Grundvoraussetzung für ein Fallmanagement ist die frühzeitige Beteiligung der BSV. 

 Erfahrungen Überleitungsmanagement (Brückenteam)

 Berufswegekonferenzen am Übergang Schule – Beruf (beratende Teilnahme)


bezirkvg oberbayern

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

S0zGA 20.07.2011 Basiskonzept Fallmanagement 14

Herr Schempp, OKK 25/001



Vorführender
Präsentationsnotizen
Bitte, dem Konzept zuzustimmen,

den Auftrag zur  Einrichtung eines Piloten zu erteilen

und

die damit verbundenen Ressourcen frei zu geben (Personalausschuss)
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